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Kirchengericht 
 

für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten 
 
Evangelische Landeskirche und Diakonie in Württemberg 
 
 
 

1 AS 13/2019 D 
 
 

Beschluss vom 22. April 2021 
 
 
 
In der mitarbeitervertretungsrechtlichen Streitigkeit mit den Beteiligten 
 
 
1. ....      

- Antragsteller - 
 
 

2. ... 
- Beteiligte Ziffer 2 - 

 
 
 
hat das Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten der 1. Kammer 
durch den Vorsitzenden Richter am Kirchengericht Herr Ernst Amann-Schindler und die bei-
den Beisitzenden Richter Frau Hannelore Zinßer und Herr Thilo Bachmann aufgrund der 
Anhörung der Beteiligten im Kammertermin vom 22. April 2021 beschlossen:  
 
 
1. Die verweigerte Zustimmung der Beteiligten Ziffer 2 zur Umgruppierung von Frau ..... in 

die Entgeltgruppe 9 b der AVR.Württemberg, Anlage A 1, Entgeltordnung VKA wird er-
setzt.  
 

2. Im Übrigen wird der Antrag abgewiesen. 
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Gründe  
 

I. 
 

Mit Antrag vom 10. Juli 2019 beantragte der Antragsteller zunächst die Feststellung, dass 
der Beteiligten Ziffer 2 kein Mitbestimmungsrecht in Bezug auf die aktuelle Eingruppierung 
von Frau ..... zusteht.  
 
Hilfsweise beantragte der Antragsteller die verweigerte Zustimmung der Beteiligten Ziffer 2 
zur Umgruppierung von Frau ..... in die Entgeltgruppe 9 b der  AVR.Württemberg, Anlage 1, 
Entgeltordnung VKA - siehe Antragsschrift der Antragstellerin vom 10. Juli 2019 - zu erset-
zen. 
 
Im Rahmen der Überleitung der Arbeitsverhältnisse auf die neue Entgeltordnung und auf-
grund der Änderung der AVR.Württemberg zum 1. Januar 2017 hat der Antragsteller bei ver-
schiedenen Mitarbeitern Umgruppierungen vorgenommen.  

 
Frau ..... ist bei dem Antragsteller als Verwaltungskraft Jugendwohnen und als Buchhalterin 
tätig; eingestellt wurde sie als Pförtnerin. 

 
Der Antragsteller ist zunächst der Auffassung, dass der Beteiligten Ziffer 2 kein Mitbestim-
mungsrecht bei der jetzigen Eingruppierung von Frau ..... zustehe. Es liege schon keine Ein- 
oder Umgruppierung im Sinne von § 42 MVG.Württemberg vor. Die Überprüfung habe ledig-
lich bei drei Mitarbeitern ergeben, dass die Stelle mit einer niedrigeren Entgeltgruppe zu be-
werten sei. Bei einer Stellenneubesetzung sollen diese niedriger eingruppiert werden. Für 
bestehende Arbeitsverhältnisse sei aber ein Bestandsschutz vorgesehen, so dass sich nichts 
ändere.  

 
Frau ..... sei aufgrund ihrer Tätigkeit als Verwaltungskraft Jugendwohnen und als Buchhalte-
rin in Entgeltgruppe 9 b einzugruppieren. Soweit die Beteiligte Ziffer 2 verlange, dass Frau 
..... in die Entgeltgruppe 9 c der Entgeltordnung umzugruppieren sei, treffe das nicht zu.  

 
Eine Hochschulbildung bestehe bei Frau ..... nicht. Entgeltgruppe 9 c setze voraus, dass sich 
die Tätigkeit dadurch aus der Entgeltgruppe 9 b heraushebe, dass sie besonders verantwor-
tungsvoll sei. Sie müsse sich also noch einmal deutlich von Entgeltgruppe 9 b absetzen, 
welche bereits eine abgeschlossene Hochschulbildung mit entsprechender Tätigkeit oder 
eine Tätigkeit fordere, die gründliche umfassende Fachkenntnisse und selbstständige Leis-
tungen erfordere.  

 
Dies sei vorliegend nicht der Fall. Frau ..... sei zu ca. 50 % Verwaltungskraft Jugendwohnen. 
In diesem Zusammenhang sei sie auch für die Reinigungskräfte zuständig. Hierzu gehöre 
aber auch die Wohnheim-Verwaltung. Mit ca. 50 % arbeite Frau ..... in der Buchhaltung ohne 
Leitungsfunktion. Diese Tätigkeit erfordere gründliche, umfassende Fachkenntnisse und 
selbstständige Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 9 b.  
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Es sei allerdings nicht der Fall, dass sich diese Tätigkeiten noch dadurch herausheben wür-
den, dass sie besonders verantwortungsvoll seien entsprechend der Entgeltgruppe 9 c. Ins-
besondere sei die Personalverantwortung begrenzt und finanzielle Eigenverantwortung be-
stehe kaum. Auch die Tätigkeit als Buchhaltern (Bezügerechnerin) sei laut Entgeltordnung 
höchstens der Entgeltgruppe 9 b anzusiedeln. 
 
Der Antragsteller beantragt, 
 
festzustellen, dass der Beteiligten Ziffer 2 kein Mitbestimmungsrecht in Bezug auf die aktuel-
le Eingruppierung von Frau ..... zusteht.  

 
Hilfsweise beantragt er für den Fall des Unterliegens mit dem Antrag Ziffer 1:  

 
Die verweigerte Zustimmung der Beteiligten Ziffer 2 zur Umgruppierung von Frau ..... 
in die Entgeltgruppe 9 b der AVR-Württemberg, Anlage 1, Entgeltordnung VKA wird 
ersetzt.  

 
 
Die Beteiligte Ziffer 2 beantragt,  
 

die Anträge abzuweisen.  
 
 
Sie trägt im Wesentlichen vor, der Antragsteller habe einen Prozess der Neubewertung von 
Stellen der dort beschäftigen Mitarbeiterin angestoßen.  
 
Der Hauptantrag des Antragstellers festzustellen, dass der Beteiligten Ziffer 2 kein Mitbe-
stimmungsrecht bezüglich der Eingruppierung der Mitarbeiterin zustehe, sei zurückzuweisen.  
 
Begründet werde dieser Antrag des Dienstgebers damit, dass die Überleitung nach § 28 der 
AVR.Württemberg keine einzelfallbezogenen Neubewertungen vorsehe, es handele sich um 
einen rein formellen Akt, der kein Mitbestimmungsrecht auslöse.  
 
Das Bundesarbeitsgericht habe bereits mit Beschluss vom 22. April 2009,NZA 2009, 1287 
entschieden, dass bei der Überleitung von Arbeitnehmern nach TVÜ-VKA in das Entgeltsys-
tem des TVöD es sich um einen Akt der Rechtsanwendung handele und damit eine Um-
gruppierung, die nach § 99 des MVG.Württemberg dem Mitbeurteilungsrecht des Betriebsra-
tes unterliege, darstelle. 
 
Damit dürfte zumindest in den Fällen, bei den es um die Entgeltgruppe 9 a oder 9 b gehe, 
ein Mitbeurteilungsrecht der Mitarbeitervertretung bestehen. 
 
Aber auch der Hilfsantrag sei unbegründet. Die Mitarbeitervertretung habe mit Schreiben 
vom 13. März 2019/Beschluss vom 1. April 2019 die Zustimmung zur beabsichtigten Ein-
gruppierung von Frau ..... verweigert.  
 
Aus Sicht der Beteiligten Ziffer 2 sei Frau ..... nicht in die Entgeltgruppe 9 b, sondern in die 
Entgeltgruppe 9 c einzugruppieren.  
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Unstreitig zwischen den Beteiligten erfülle Frau ..... jedenfalls die Merkmale der Entgeltgrup-
pe 9 b. Allein die Tätigkeit im Rahmen der Bereichsleitung stelle sich dann aber als besonde-
re, verantwortungsvolle Tätigkeit im Sinne der Entgeltgruppe 9 c dar. Frau ..... werde auch 
mit mehr als 50 % beim Zusammenrechnen aller Arbeitsvorgänge insoweit mit besonders 
verantwortungsvollen Tätigkeiten betraut. Im Übrigen sei Frau ..... ferner zuständig gewesen 
- und zwar selbstständig und eigenverantwortlich - für mehrere Umzüge von Abteilungen des 
Antragsstellers innerhalb desselben Gebäudes von Stockwerk zu Stockwerk als auch bezüg-
lich von Umzügen in ein Gebäude ca. 100 Meter entfernt.  
 
Der Antragsteller trägt vor, dass bereits hier kein Mitbestimmungsrecht der Beteiligten Zif-
fer 2 bestehe, da im Rahmen der Überleitung in die neue Entgeltordnung es nicht zu einem 
Eingruppierungsvorgang, der einen Mitbestimmungstatbestand auslösen könne, komme.  
 
Selbst wenn man vorliegend ein Mitbestimmungsrecht der Beteiligten Ziffer 2 annehmen wol-
le, sei dieses Mitbestimmungsrecht auf die Frage beschränkt, ob die Entgeltgruppe 9 a oder 
die Entgeltgruppe 9 b einschlägig sei.  
 
Unabhängig davon übe Frau ..... auch keine Aufgaben aus, die der Entgeltgruppe 9 c ent-
sprechen würden. Im Übrigen bleibe es bei dem Vortrag der Beteiligten Ziffer 2 bei der blo-
ßen Behauptung, dass die Tätigkeit von Frau ..... besonders verantwortungsvoll sei.  
 
Frau ..... sei zudem keine Bereichsleitung. Frau ..... ihrerseits unterstehe im Wohnheim gera-
de der Bereichsleitung. Eine besonders verantwortungsvolle Tätigkeit sei daher nicht zu  
erkennen. Dies müsse insbesondere vor dem Hintergrund der zwei Nummern gelten, die in 
Entgeltgruppe 9 b genannt sind.  
 
Es sei nicht ersichtlich, weshalb die Tätigkeit von Frau ..... sich von einer verantwortungsvol-
len Tätigkeit abhebe und besonders verantwortungsvoll sei. Die Eingruppierung in die Ent-
geltgruppe 9 b sei daher zutreffend.  
 
Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die Inhalte der gewechselten 
Schriftsätze und die beigefügten Anlagen sowie die Protokolle über das Einigungsgespräch 
vom 24. Oktober 2019 und über den Kammertermin vom 22. April 2020 Bezug genommen.  
 
Der vorgesehene Kammertermin musste mehrfach aus krankheits- und coronabedingten 
Gründen verlegt werden.  
 
 

II. 
 
Die Anträge des Antragstellers sind zulässig, jedoch nur hinsichtlich des Hilfsantrages be-
gründet.  
 
1. Der Hauptantrag ist zulässig.  

 
Mit ihm soll festgestellt werden, dass der Beteiligten Ziffer 2 kein Mitbestimmungsrecht in 
Bezug auf die Eingruppierung der Frau ..... zusteht. Das erforderliche Feststellungsinte-
resse für diesen Antrag gemäß § 256 ZPO ergibt sich bereits daraus, dass die Beteiligte 
Ziffer 2 ein entsprechendes Mitbestimmungsrecht für sich in Anspruch nimmt.  
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Nachdem auch die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen gemäß § 256 ZPO gegeben 
sind, erweist sich der Hauptantrag insgesamt als zulässig.  
 
Auch der Hilfsantrag des Antragsstellers, die verweigerte Zustimmung der Beteiligten Zif-
fer 2 zur Umgruppierung von Frau ..... in die Entgeltgruppe 9 b zu ersetzen, ist zulässig.  
 
Die Beteiligte Ziffer 2 hat mit Schreiben vom 13. März 20219 ihre Zustimmung zur beab-
sichtigten Eingruppierung von Frau ..... verweigert und dies durch Beschlussprotokoll der 
MAV-Sitzung vom 1. April 2019 mit einer Korrektur der Sitzung der Mitarbeitervertretung 
vom 9. April 2019 (Anlage AST 1 des Antragstellers) ergänzt.  
 
Der am 10. Juli 2019 beim Kirchengericht eingegangene Antrag ist zulässig, da nach 
Rechtsprechung des Kirchengerichtshofes bei Eingruppierungen die Frist des § 38 Abs. 4 
MVG.Württemberg nicht eingehalten werden braucht (Kirchengerichtshof, Beschluss vom 
26. Februar 2018-I-0124/13/2017).  
 
Der Antrag ist auch in der gemäß § 38 Abs. 4 in Verbindung mit § 60 Abs. 5 MVG.Würt-
temberg vorgesehenen Form gestellt.  
 

2. Der Hauptantrag des Antragstellers ist unbegründet.  
 
Nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 25. März 2021 -6 AZR 41/20 - ist 
davon auszugehen, dass zumindest in den Fällen, bei denen es um die Entgeltgruppe 
9 a oder 9 b geht, ein Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung besteht. Bereits aus 
diesem Grund ist der Hauptantrag des Antragstellers als unbegründet abzuweisen.  
 

3. Der Hilfsantrag des Antragsstellers ist jedoch begründet. 
 
Im vorliegenden Fall kann aufgrund des Sachvortrages beider Beteiligten davon ausge-
gangen werden, dass Frau ..... jedenfalls die Merkmale der Entgeltgruppe 9 b unstreitig 
erfüllt.  
 
Entgegen der Auffassung der Beteiligten Ziffer 2 ist Frau ..... jedoch nicht in die Entgelt-
gruppe 9 c höherzugruppieren. 
 
Unstreitig wurde Frau ..... als Pförtnerin eingestellt und in der Folge als Verwaltungskraft 
Jugendwohnen und als Buchhalterin tätig.  
 
Nachdem eine Hochschulbildung bei Frau ..... nicht besteht, setzt die zweite Alternative 
der Entgeltgruppe 9 c voraus, dass sich die Tätigkeit dadurch aus der Entgeltgruppe 9 b 
heraushebt, dass diese besonders verantwortungsvoll ist.  
 
Zutreffend weist der Antragssteller darauf hin, dass sich die Tätigkeit nochmals deutlich 
von der Entgeltgruppe 9 b absetzen muss und damit eine Tätigkeit erforderlich ist, die 
gründliche, umfassende Fachkenntnis und selbstständige Leistungen erfordert.  
 
Soweit die Beteiligte Ziffer 2 hierzu geltend macht, dass allein die Führung im Rahmen 
der Bereichsleitung sich als besonders verantwortungsvolle Tätigkeit darstellt und Frau 
..... auch mit mehr als 50 % bei Zusammenrechnung aller Arbeitsvorgänge insoweit mit 
besonders verantwortungsvollen Tätigkeiten betraut wurde, bleibt der entsprechende 
Tatsachenvortrag aber unkonkret.  
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Im Übrigen verweist der Antragsteller zutreffend darauf, dass Frau ..... im Wohnheim ge-
rade selbst der Bereichsleitung untersteht. Frau ..... habe lediglich eine begrenzte Perso-
nalverantwortung gehabt und eine finanzielle Eigenverantwortlichkeit bestehe kaum.  
 
Nachdem der Vortrag der Beteiligten Ziffer 2, dass Frau ..... selbstständig und eigenver-
antwortlich für mehrerer Umzüge der Abteilungen des Antragstellers innerhalb desselben 
Gebäudes von Stockwerk zu Stockwerk als auch bezüglich von Umzügen in ein Gebäude 
ca. 100 Meter entfernt für die Annahme einer besonders verantwortungsvollen Tätigkeit 
im Sinne von Entgeltgruppe 9 c von mehr als 50 % auch unter der Berücksichtigung des 
vorangegangenen Sachvortrages der Beteiligten Ziffer 2 nicht ausreichend ist, war  dem 
Hilfsantrag des Antragstellers stattzugeben. Die verweigerte Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung war somit zu ersetzen.  

 
 

III. 
 

Eine Kostenentscheidung hat gemäß § 61 Abs. 9 MVG.Württemberg nicht zu ergehen.  
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Rechtsmittelbelehrung: 
 

(1) Gegen  diesen Beschluss des Kirchengerichts findet die Beschwerde an den Kirchenge-
richtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland (Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hanno-
ver) statt. § 87 Arbeitsgerichtsgesetz findet entsprechende Anwendung.  

 
(2) Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den Kirchengerichtshof der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. Sie ist anzunehmen, wenn 
 
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlusses bestehen, 

 
2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat, 

 
3. der Beschluss von einer Entscheidung des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kir-

che in Deutschland, einer Entscheidung eines obersten Landesgerichts oder eines Bun-
desgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 
 

4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem der Beschluss beruhen 
kann. 

 
Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für die Beschwerdebegründung geltenden 
Vorschriften Anwendung. 
 
 
 
 
 
 
 

Ernst Amann-Schindler 
Vorsitzender Richter am Kirchengericht 

    
    
 
 
Hannelore Zinßer    Thilo Bachmann 
Besitzende Richterin    Besitzender Richter 
 
 


